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Quellenverzeichnis  (DIN Normen und sonstige Regelwerke)  
 
Die der Planung zugrundeliegenden DIN-Vorschriften und sonstigen außerstaatlichen 

Regelwerke können im Rathaus der Stadt Aurich, Bgm.-Hippen-Platz 1, 26603 Aurich, 

eingesehen werden. 

 

DIN 18920 ĂSchutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 

BaumaÇnahmenñ. 

RAS-LP 4 ĂSchutz von Bªumen, Vegetationsbestªnden und Tieren bei BaumaÇnahmenñ. 

DIN 18005, Teil 1 Schallschutz im Städtebau, in der derzeit gültigen Fassung. 

DIN 4109 Schallschutz im Hochbau, in der derzeit gültigen Fassung. 

DIN ISO 9613-2 ĂDªmpfung des Schalls bei Ausbreitung im Freienñ ï Allgemeines 

Berechnungsverfahren, in der derzeit gültigen Fassung. 

VDI 2718 Schallschutz im Städtebau, in der derzeit gültigen Fassung. 

VDI 2719 Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen, in der derzeit gültigen 

Fassung. 

VDI 2720 Schallschutz durch Abschirmung im Freien, in der derzeit gültigen Fassung. 

Anhangverzeichnis  
 
Tabelle Baumstandorte 
Lageplan Baumstandorte 
Baumhöhlen-Untersuchung Wiesenstraße-Am Bahndamm  
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1. Grundlagen der Planung  

1.1 Plangebietsabgrenzung, Lage und Größe des Plangebietes  
 
Das Plangebiet befindet sich in ca. 1,6 km Entfernung von der Auricher Kernstadt. Im Osten 
schließt sich die Bundesstraße B 210 (Esenser Straße) an das Plangebiet an. Im Norden, 
Westen und Süden schließt sich Wohnbebauung an. Nordwestlich befindet sich eine Kirche. 
Im Norden und Süden schließt sich Wohnbebauung an (s. Abbildung 1). 
 
Abbildung 1: Übersichtsplan Plangebiet 

 
ohne Maßstab 

 
Der Geltungsbereich umfasst eine Größe von 0,71 ha und ist im Bebauungsplan durch 
entsprechende Planzeichnung festgesetzt. 

1.2 Bisherige Plangebietsnutzung, Nutzung der Plangebietsumgebung  
 
Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplans 

Durchführungsplan Sandhorst 2 und ist dort als ĂGewerbegebietñ ausgewiesen. Die 

langjährige Nutzung des Standorts durch einen Nahversorger wurde aufgeben. Seit dem ist 

das Plangebiet ungenutzt. Die angrenzenden bebauten Bereiche sind durch Wohnnutzung in 

offener Bauweise geprägt. Nordwestlich befindet sich mit einer Kirche eine öffentliche 

Nutzung. 

 

1.3 Anlass und Ziel der Planung  
 
Im Plangebiet war in der Vergangenheit ein Nahversorgungsbetrieb angesiedelt. Dieser deckte 

insbesondere den Bedarf des angrenzenden Wohngebiets, des Ortsteils Sandhorst und die 
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Nachfrage aus dem nördlichen Stadtbereich ab. Im Hinblick auf die Unterbedarfsdeckung in 

diesem Bereich und die mittel- bis langfristige Entwicklung des ca. 35 Hektar großen, in 

unmittelbarer Nähe gelegenen, ehemaligen Kasernengeländes, welches zu einem neuen 

Stadtquartier entwickelt werden soll, soll die Ansiedlung eines Lebensmittelsupermarktes 

planungsrechtlich gesichert werden. 

Der bisher rechtskräftige Durchführungsplan Sandhorst 2 trifft keine Festsetzungen zu 

zulässigen Sortimenten oder Verkaufsflächenzahlen. Dies soll mit dem Bebauungsplan Nr. 

382 ĂNahversorgung WiesenstraÇeñ entsprechend des Auricher Einzelhandelskonzepts 

respektive dessen Teilfortschreibung planungsrechtlich umgesetzt werden. Hierzu werden 

entsprechende Festsetzungen formuliert. 

Erhebliche Auswirkungen auf Naturhaushalt und Landschaftsbild sind durch die Planänderung 

nicht zu erwarten, da eine wesentliche Änderung der Bebaubarkeit bzw. eine Erhöhung der 

zulässigen Grundfläche nicht erfolgt, und da nach § 13a BauGB davon ausgegangen wird, 

dass die Eingriffe schon vor der Planänderung zulässig waren. 

 

1.4 Bodenordnende Maßnahmen  
 
Die Grundstücke des Plangebietes stehen für die Umsetzung der Maßnahme zur Verfügung. 

Aus diesem Grund sind bodenordnende Maßnahmen nicht erforderlich. 

 

1.5 Planverfahren  
 

Die Bauleitplanung wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB) 

als Bebauungsplan der Innenentwicklung durchgeführt. Bebauungspläne der 

Innenentwicklung dienen der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der Nachverdichtung oder 

anderen Maßnahmen der Innenentwicklung. Die Voraussetzungen für ein beschleunigtes 

Verfahren nach § 13a BauGB sind erfüllt. Eine Umweltprüfung braucht daher nicht 

durchgeführt zu werden. Eine naturschutzfachliche Eingriffsregelung ist ebenso nicht 

durchzuführen, da sich durch die geänderten Festsetzungen keine zusätzlichen erheblichen 

Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes ergeben, und da bei einer zulässigen Grundfläche 

unter 20.000 qm nach § 13a BauGB anzunehmen ist, dass die geplanten baulichen Eingriffe 

schon vor der planerischen Entscheidung zulässig waren. 

 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans soll eine Maßnahme der Innenentwicklung 

vorbereitet werden. Außerdem werden gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 1 BauGB durch die Änderung 

des Bebauungsplans die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nach Anlage 1 zum Gesetz über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) oder nach Landesrecht unterliegen, nicht vorbereitet 

oder begründet.  

 

Zudem bestehen gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB durch die Änderung des Bebauungsplans 

keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten 

Schutzgüter (Schutzzweck und Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete). 
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2. Planungsvorgaben  
 

Bauleitpläne sind gemäß § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen. 

Raumordnungspläne sollen nach § 8 Abs. 5 Raumordnungsgesetz (ROG) Festlegungen zur 

Raumstruktur enthalten, insbesondere zu der anzustrebenden Siedlungsstruktur, der 

anzustrebenden Freiraumstruktur und den zu sichernden Standorten und Trassen für 

Infrastruktur. Regionale Raumordnungspläne sind nach § 8 Abs. 2 ROG aus den 

Landesraumordnungsplänen zu entwickeln. 

 

2.1 Landesraumordnungsprogramm (LROP)  
 
Das rechtsgültige Landesraumordnungsprogramm (LROP) des Landes Niedersachsen weist 

die Stadt Aurich als Mittelzentrum aus. Das Stadtgebiet dient schwerpunktmäßig der 

Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten.  

 

Des Weiteren fungiert ein Mittelzentrum als Versorger für Güter des gehobenen Bedarfs und 

Sicherung der Daseinsvorsorge. Verkehrsinfrastrukturell weist das LROP für das Auricher 

Stadtgebiet Straßenverkehrswege mit überregionaler Anbindung und den Schifffahrtsweg 

Ems-Jade-Kanal aus.  

 

Im Rahmen der Vorrangflächenausweisung sind im Stadtgebiet Aurich Flächen für die 

Trinkwassergewinnung, Rohstoffgewinnung und Natura 2000-Gebiete festgesetzt. 

Das LROP Niedersachsen enthält keine der Planung entgegenstehenden Darstellungen.  

 

2.1 Regionales Raumordnungsprogramm (RROP)  
 
Regionale Raumordnungspläne sind nach § 8 Abs. 2 ROG aus den 

Landesraumordnungsplänen zu entwickeln. Am 25.10.2019 ist das neue RROP 2018 des 

Landkreises Aurich in Kraft getreten (s. Abbildung 2). Die darin formulierten Ziele der 

Raumordnung sind somit in den Abwägungsentscheidungen zu berücksichtigen. 

 

Das RROP des Landkreises Aurich ist aus den Vorgaben der Landesplanung bzw. des LROPs 

abgeleitet und konkretisiert diese flächenbezogen. Inhaltliche Schwerpunkte der regionalen 

Raumordnung sind die Siedlungsentwicklung orientiert an bestehenden zentralen Orten 

(Mittel- und Grundzentren) in Zusammenhang mit der Sicherstellung der 

Daseinsgrundvorsorge sowie die Sicherung eines leistungsfähigen Wirtschafts- und 

Siedlungsraums von hoher Lebensqualität. 
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Abbildung 2: RROP 2018 des Landkreises Aurich 

 

ohne Maßstab 

 
Das Plangebiet befindet sich im zentralen Siedlungsgebiet des Mittelzentrums Aurich ohne 

weitere Gebietsdarstellungen. Die durch den Bebauungsplan Nr. 382 ĂNahversorgung 

WiesenstraÇeñ geplanten  nderungen im Bereich der Nahversorgung stehen den Aussagen 

des RROPs teilweise entgegen.  

 

Bei dem Vorhaben handelt es sich um die Ansiedlung eines Einzelhandelsbetriebs mit 

nahversorgungs- und damit gleichzeitig zentrenrelevantem Hauptsortiment an einem Standort 

in siedlungsstrukturell integrierter Wohngebietslage, jedoch außerhalb eines zentralen 

Versorgungsbereichs. Das Einzelhandelskonzept der Stadt Aurich schreibt vor, 

Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten, nach Möglichkeit im 

zentralen Versorgungsbereich Innenstadt, dessen Ergänzungsbereich oder 

Siedlungsstrukturell integrierten Lagen anzusiedeln. Im Rahmen der Teilfortschreibung des 

Einzelhandelskonzepts wurden Standorte geprüft, die als Ausnahme vom Integrationsgebot 

entsprechend den Vorgaben der Landesraumordnung definiert werden können. Im 

Verträglichkeitsgutachten des Vorhabens Wiesenstraße und der städtebaulichen Beurteilung 

und raumordnerischen Prüfung wird nachgewiesen, dass der Standort Wiesenstraße die 

Voraussetzungen für die Ausnahme vom Integrationsgebot erfüllt und somit für die Ansiedlung 

geeignet ist. Entsprechend der vorliegenden Gutachten steht das Vorhaben somit im Einklang 

mit den raumordnerischen Vorgaben. Parallel zur Entwurfserstellung wurde die 

interkommunale Abstimmung bezüglich des Vorhabens durchgeführt. 

 

2.2 Flächennutzungsplan  
 
Der rechtsgültige Flächennutzungsplan der Stadt Aurich ist mit den Zielen der Raumordnung 

abgestimmt. Dieser weist für den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 382 
























